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Vorwort

Mit dem Studienkurs „Grundrechte“ wird in Anknüpfung an seine traditionsreichen Vorläufer ein

anderer Weg der Stoffpräsentation beschritten, als man ihn sonst gewohnt ist. Im Gegensatz zu

den meisten heute verwendeten Lehrbüchern ist zunächst die klassische Trennung von abstrakter

Wissensvermittlung und praktischer Anwendung aufgehoben. Stattdessen ist der Weg einer inte-

grierten Darstellung gewählt, bei der die wesentlichen Probleme am konkreten Rechtsfall und im

Zusammenhang mit einem solchen behandelt werden. Das entspricht der eingespielten Prüfungs-

praxis für das juristische Studium, nach der in Übungs- wie in Examensklausuren von den Kandida-

ten regelmäßig eine Falllösung erwartet wird. Wer in eine solche Klausur geht, muss deshalb die

Methodik der Fallbearbeitung beherrschen, die heute insgesamt das Verständnis von juristischer

Methodik sehr weitgehend prägt. Von reinen Fallsammlungen unterscheidet sich der Kurs demge-

genüber dadurch, dass grundsätzlich alle für das Sachgebiet relevanten Probleme behandelt wer-

den. Im Gegensatz zu solchen Fallsammlungen ist er damit auf eine vollständige Darstellung des

abzudeckenden Stoffes angelegt. Zu diesem Zweck sind in die Falllösung immer wieder systemati-

sche Erläuterungen und Hintergrundinformationen eingestreut, die optisch vom übrigen Text ab-

gesetzt sind und oft wichtiger sind als der Fall selbst; zu den nicht am Fall behandelten Grundrech-

ten gibt es besondere Übersichten. Zudem hebt sich auch der Inhalt der eigentlichen Falllösung aus

didaktischen Gründen in einigen Punkten von dem der „normalen“ Falllösung ab. Im Interesse ei-

ner möglichst umfassenden und vertiefenden Information ist er manchmal theoretischer angelegt,

als es einer solchen guttut. Kontroversen sind überwiegend relativ starr nach dem Schema Mei-

nung 1 – Meinung 2 – Streitentscheidung aufgebaut, was für die Zwecke der Stoffvermittlung

übersichtlicher ist, aber spätestens im Examen nicht eben elegant wirkt. Schon gar nicht darf man

in Übungsarbeiten mit längeren Zitaten aus der Rechtsprechung des BVerfG arbeiten, wie sie hier

im Interesse der Authentizität immer wieder eingebaut sind: In Klausuren geht das gar nicht, in

Hausarbeiten ist es eine mittlere Todsünde. Von solchen Besonderheiten abgesehen, kann aber die

Falllösung grundsätzlich als Folie für Übungsarbeiten verwendet und die Fähigkeit zur Argumenta-

tion mit und aus den Grundrechten daran geschult werden.

Insgesamt erhebt der Studienkurs den Anspruch, das Normprogramm der Grundrechte so zu prä-

sentieren, wie es für die Zwischenprüfungsklausuren, die „kleine Übung“ oder später das Examen

benötigt wird. Genutzt werden kann er, so die Hoffnung, deshalb in allen Phasen des Studiums:

aufgrund der schrittweisen Einführung in die Probleme von Erst- oder Zweitsemestern als Begleit-

lektüre zur Vorlesung und Hinführung zur Zwischenprüfung, aufgrund der Tiefe der Problembe-

handlung von Examenskandidaten zur Vorbereitung auf das erste Examen. Schwierigkeiten könnten

Anfänger zunächst mit den Fällen 8 und 11 haben, weil ihnen die dort gewählte verwaltungspro-

zessuale Einkleidung noch fremd ist; auch hier dürfte sich aber die grundrechtliche Thematik relativ

schnell erschließen. Letztlich sind alle angesprochen, die für das Thema ein wirkliches Interesse auf-

bringen und am Ende des Studiums eine bessere Note anstreben als das bloße „ausreichend“. Das

eine hängt dabei mit dem anderen zusammen: Eine gute Note erreicht man regelmäßig nicht allein

mit Begabung und Disziplin, sondern nur, wo man sich für den Stoff, um den es geht, auch wirklich

interessiert. Wo dieses Interesse fehlt, wird das Lernen zwangsläufig zur Qual und nützt am Ende

das beste Lehrbuch nichts. Dementsprechend geht es in diesem Kurs auch darum, das Verständnis

für das zu schärfen, was die Grundrechte sind und bedeuten. Sie durchdringen und überformen,

ob man das nun für sinnvoll hält oder nicht, mittlerweile die gesamte Rechtsordnung, die nicht zu-
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letzt aufgrund der Rechtsprechung des BVerfG selber in weiten Teilen grundrechtlich imprägniert

ist. Dazu werden in grundrechtlichen Streitigkeiten regelmäßig zentrale Fragen des Gemeinwesens

verhandelt: In ihrer Lösung kommt, ob es nun um das Kopftuch in der Schule oder neue Sicher-

heitsgesetze im Kampf gegen den Terror geht, stets auch etwas davon zum Vorschein, wie die Mit-

glieder einer Gesellschaft ihre grundlegenden Meinungsverschiedenheiten lösen und wie sie mit-

einander leben wollen. Das Vorverständnis des Rechtsanwenders spielt auf diese Weise immer mit.

Das muss im Hinterkopf behalten, wer grundrechtliche Fälle lösen will. Der Kurs will dem dadurch

Rechnung tragen, dass jedem Fall eine Art Leitthema beigegeben ist, ein verfassungspolitischer

oder auch rechtsphilosophischer Subtext, der im Hintergrund mitläuft und so etwas wie einen roten

Faden ergibt, von dem aus dann die einzelnen Teile ihren Sinn empfangen sollen. Das kann der hin-

ter den Grundrechten liegende Freiheitsbegriff sein (Fall 2), das Verhältnis von Recht und Politik

(Fall 3), der Konflikt von Rechtsstaat und Sicherheit (Fälle 4 und 5), die Herausforderung wachsen-

der kultureller Pluralität (Fall 6), die Bedeutung der Grundrechte für die Demokratie (Fälle 7 und 8),

die grundrechtliche Fundierung des Wirtschaftssystems (Fälle 9 und 10) oder die künftige Rolle der

Grundrechte in einem zusammenwachsenden Europa (Fälle 12 und 13); nicht zuletzt ist es auch

der Zusammenhang von Grundrechten und Gerechtigkeit (Fall 11). Wer mit Grundrechten und

dem Recht insgesamt anders arbeiten will als, sagen wir, mit einem Computerprogramm, sollte da-

von etwas wissen. Oder, in Abwandlung eines Wortes von Einstein: Wer nur etwas vom Recht ver-

steht, versteht auch das nicht richtig. Auch diese Erkenntnis soll, bei aller notwendigen Arbeitstech-

nik und der sicheren Beherrschung des Stoffes, durch den Studienkurs vermittelt werden.

Für die Neuauflage wurden die Fälle durchgängig aktualisiert und auf einige neuere Entscheidun-

gen des BVerfG umgestellt; zu nennen sind vor allem die Entscheidung zum BKA-Gesetz (Fall 5),

zum Kopftuch von Lehrerinnen (Fall 6), zu den Verbraucherinformationen im Lebensmittelrecht

(Fall 9) sowie zum Europäischen Haftbefehl (Fall 12), die je für sich neue Akzente gesetzt oder mit

einer bisherigen Rechtsprechung gleich mehr oder weniger gebrochen haben. Ferner ist die aktu-

elle Problematik der „Ehe für alle“ in einem längeren Einschub in den Abschnitt über Ehe und Fa-

milie eingearbeitet. Bei der Aktualisierung von Literatur und Rechtsprechung für die jetzige Auflage

bin ich durch Christopher Scheid, Felix Dröll und Lars Mehler tatkräftig unterstützt worden; an der

Erstauflage hatten Prof. Dr. Markus Winkler (Grundidee für Fall 10, jetzt Fall 11), Dr. Henriette

Sattler (Vorlagen für die Checklisten und Übersichten) und Axel Zibulski (u.a. Register) mitgear-

beitet. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Da Fehler nie auszuschließen sind und der

Kurs in vieler Hinsicht nach wie vor eigene Wege beschreitet, würde ich mich weiter über jede Kritik

wie auch über Hinweise und Anregungen freuen, was man beim nächsten Mal besser machen

könnte. Zuschriften erreichen mich unter Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich

Rechtswissenschaft, Theodor-W.-Adorno-Platz 4, 60629 Frankfurt; am einfachsten geht es per

Mail an volkmann@jura.uni-frankfurt.de.

Frankfurt am Main, August 2019 Uwe Volkmann
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